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peljentner, roäßrenb ber 2lulfuf)rroert eine 25 erm tnberun g
non 249,000 ouf nur nocß 44,000 gr. erfuhr.

34. gourniere oder 2lrt, bie pr §auptfacße nur
importiert roerben, : oerpicßnen eine geringfügige 2lb--

nähme bel gmportgeroicßtel oon 3883 auf 3794 ®op=
petjentner, roäßrenb ber ©infußrroert eine ©inbuße oon
530,000 auf 334,000 gr. erlitten tjat. ©er gmport ift prn
größten Seil beutfcßer ^rooenienj.

35. Saufcßreinereiroaren, oorioiegenb ©jport*
artifet, erfuhren eine quantitatioe SSEbnahme non 4510
auf 2158 ©oppelpntner, roäßrenb ber ©rportroert ficß
gleichseitig oon 425,000 auf 316,000 gr. rebujierte.
Slbfaßgebiete finb aulfcßließlicß granfreicß unb gtalien.
©en gmport bagegen becît ©eutfcßlanb. —y.

PU foa* àvbritô-
mitfdfitmt tu fort giilmtSmffm,

®ie Seleucßtung oon SJtafcßinen ift all ein roicßtiger
gaïtor in ber SBerïfiattorganifation p merten. ©ine
Sroedentfprecßenbe Seleucßtung fteigert nidE)t nur bie SDtenge,

fonbern aucß bie ©üte bel Slrbeitlaulfatll unb ber ®e=

famtprobuftion. ®ie Unterfucßungen, bie neuerbhtgl unter
anberem aucß bie ©ommonroeatß in ®E)icago"in gabrit'l*
betrieben burcßgefüßrt hat, laffen beutlicß erïennen, baff
licßttecßnifcß unb ßpgienifch etnroanbfrei burcßgebilbete
Seleucßtunglanlagen geeignet finb, meßt nur beffere 2lr=
beitlerfolge p geben, fonbern audi) roefentlicß pr Ser=
ringerung ber Ûnïoften beiptragen.

®ie Seleucßtung oon £>olsbearbeitunglmafcßinen ïann
auf sroei grunbfäßlicß oerfcßiebene îlrten erfolgen. ®iner=
feitl ïann bie SlElgemeinbeleucßtung bel Taumel burcß
roenige große £icßtquellen fo bemeffen toerben, baß fie
für ade ÏErbeiten an ber SÄafcßine aulreicßt, ober man
oerroenbet anbererfeitl für febe SJtafcßine eine befonbere
ïleinere Sicßtquetle, alfo bie ©injeEpIatfbeleucbtung. 3'"
festeren gall barf nun bie SEHge m einbeleucßiun g pr 25er=

minberung ber (Schatten unb pr Serringerung ber Äon=
trafte meßt gänslicß aulgefcßaltet merben; fie barf aber
bann roefentlicß fcßroäcßer fein, all wenn fie pr Seleucß=
tung bei Taumel unb ber SJtafcßinen oerroenbet mürbe.
®ie Seleucßtung oon SBerfseugmafcßinen geigt folgenbe
Sebingungen: ©iefe @cßlag= unb .ftörperfcßatten finb p
oermeiben. ©te ©chatten bürfen nicht fcßarf fein unb
follen ben SErbeiter im ©eßoorgang nidjt ftören. 25on
einer gemiffen ©cßattenbilbung roirb man nicßt abfegen
fönnen, ba eine „Selicßtunglplaftif" pm fidleren @eßen
notroenbig ift. ©te Silbung oon grellen ©lanslicßtern
auf ben äftetaüfläcßen ber SJtafcßinen unb äBerfjeuge
ift p oerßtnbern. Sei Sftafcßinen unb ÎBerïseugen ift
bie Silbung folcßer ©lanslicßter infolge ber gorm [ber
fpiegelnben ©eile aber faunt p oermeiben. ®a biefer
Sicßtqlans ber fpiegelnben Steflere proportional ber?@tärfe
ber Sicßtqueße ift, fo folgt baraul, bie ©trablunglhelle
ber Sicßtquellen tun Eid) ft niebrig p E) alten. ®ie ©traf)»
lung bel Siebtel foHte burd) Dpalglafer ober f{unfimar=
morfcßalen erfolgen, bamit laffen ficß fiörenbe feßarfe
©chatten unb feßarfe Sicßtfireifen oermeiben. Sefonberl
roießtig für eine brauchbare Seleucßtung ber ßoljbearbei^
tunglmqfcßinen, ift eine aulreicßenbe ^elligïeit ber Se=

leuchtung. ©iel liegt aucß feßon im gntereffe ber Un=

falloerßütung.
®ie ©tärfe bei £tcßtel ober bie Seleucßtunglgröße

an ben einseinen Slrbeitlpläßen roirb bebingt burcf) bie

©röße ber Sftafcßinen, burcß beren Slrbeiilgefcßroinbigfeit,
bie ©röße ber p oerarbeitenben ^»öEjer, burd) bie ®e=

nauigïeit unb ©auberfeit [ber" Slrbeiten^unbjaucßj burcß
bie 2lrt bei t^oljel, beffen garbe unbj anberel metjr.

gür hellfarbige fpöljer, an beren Searbeitunglgenauigfeit
nur geringe Slnforberungen gefteßt werben, genügt eine

Seleudjtunglftärle oon 60—75 Sur. Sei öualität!arbei=
ten roerben 100 S. unb meßt erforberlid) fein, ©ort,
roo in Keinen Staunten eine größere Slnpßl oon SJla^

feinen aufgefteüt finb, roirb nur bie 2Mgemeinbeleud)tung
burcl) E>albinbire!te Seleudjtunglförper ben Sorpg oer»
bienen, bod) müffen babei bie örtlichen SerEjältntffe bie

groedmäßige Slnbringung ber Seleuchtungllörper ermög=
lid)en. ®ie ftörunglfreie Sid)tfira£)lung barf nid)t burd)
©ranlmiffionen, Stiemen unb ©cßußlleibungen ober 9Jta=

fd)inenftänber, roie bei Sägegattern, beeinträchtigt roerben,
el müffen bann bie Seleud^tungltörper unterhalb biefer
©eile angebracht fein. ®ie niebrige 2lufhängehöf)e ïann
burch eine entfpredjenbe fperabminbetung ber Sidhtftärfe
ber einzelnen ©lühlampen bei gleichzeitiger" ©rhöhung
ber Sampenphl unb mit einer SerädEfid^tigung ber beften
Sid)toerteilung ber Seleuchtunglförper au!geglid)en*roer=
ben.

©ort, roo bie ©injelplaßbeleuditung oorgepgen roirb,
ftnb herbei folche Steßeltoren p oerroenben,^ bie bie

©lühlampen genügenb umfaffen unb ber bireften ©id)t
bei 2lttgel entziehen unb bamit blenbunglfrei finb unb bie

pgleid) in Hd)ttecE)nifrf)roirtfc£)aftlict)er ^iuftd)t ben beften
SSirïunglgrab befißen.

UerbaxUausc«.
©«hmeijerifcher äftaler* uwb ©ipfermeiftertag in

SuDeu. Sonntag ben 4. SMrj, oormittagl 10 Uhr 30,
ßnbet im „Stoten ©urm" in Saben bie gahreloerfamm=
lung bei ©chroeiprifcßen 9JtaIer= unb ®ipfermeifteroer=
banbel ftatt. |terr Stationalrat goß aul Sern roirb
fpreeßen über „2Ba§ uni ßeute not tut". Çerr §oßn»
firäter, Safel, Skäfibent ber ©intauflgenoffenfdhaft für
bal ©(ßroeiserifeße 2Jtaler= unb ©ipfergeroerbe, roirb über
biefe ©intauflgenoffenfcßaft referieren. ®ie @infauf!ge=
noffenfcßaft unb bie ©iplunion 21.«©. bringen ißre ißro=
bufte unb Steußeiten pr 2lulfte(tung.

Ö47a

Nr. 4S Mustr. fchwetz Vaudw. Zeitnug („Meiyerblatt^ 519

pelzentner, während der Ausfuhrwert eine Verminderung
von 249.000 auf nur noch 44,000 Fr. erfuhr.

34. Fourniere aller Art, die zur Hauptsache nur
importiert werden, verzeichnen eine geringfügige Ab-
nähme des Jmportgewichtes von 3883 auf 3794 Dop-
pelzentner, während der Einfuhrwert eine Einbuße von
530,000 auf 334,000 Fr. erlitten hat. Der Import ist zum
größten Teil deutscher Provenienz.

35. Bauschreinereiwaren, vorwiegend Export-
artikel, erfuhren eine quantitative Abnahme von 4510
auf 2158 Doppelzentner, während der Exportwert sich

gleichzeitig von 425,000 auf 316,000 Fr. reduzierte.
Absatzgebiete sind ausschließlich Frankreich und Italien.
Den Import dagegen deckt Deutschland. —5.

Die Beleuchtung der Arbeits-
Maschinen in der Holzindustrie»

Die Beleuchtung von Maschinen ist als ein wichtiger
Faktor in der Werkftattorganisation zu werten. Eine
zweckentsprechende Beleuchtung steigert nicht nur die Menge,
sondern auch die Güte des Arbeitsausfalls und der Ge-
samtproduktion. Die Untersuchungen, die neuerdings unter
anderem auch die Commonweath in Chicago" in Fabriks-
betrieben durchgeführt hat, lassen deutlich erkennen, daß
lichttechnisch und hygienisch einwandfrei durchgebildete
Beleuchtungsanlagen geeignet sind, nicht nur bessere Ar-
beitserfolge zu geben, sondern auch wesentlich zur Ver-
ringerung der Unkosten beizutragen.

Die Beleuchtung von Holzbearbeitungsmaschinen kann
auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten erfolgen. Einer-
seits kann die Allgemeinbeleuchtung des Raumes durch
wenige große Lichtquellen so bemessen werden, daß sie

für alle Arbeiten an der Maschine ausreicht, oder man
verwendet andererseits für jede Maschine eine besondere
kleinere Lichtquelle, also die Einzelplatzbeleuchtung. Im
letzteren Fall darf nun die Allgemeinbeleuchtung zur Ver-
Minderung der Schatten und zur Verringerung der Kon-
traste nicht gänzlich ausgeschaltet werden; sie darf aber
dann wesentlich schwächer sein, äls wenn sie zur Beleuch-
tung des Raumes und der Maschinen verwendet würde.
Die Beleuchtung von Werkzeugmaschinen zeigt folgende
Bedingungen: Tiefe Schlag- und Körperschatten sind zu
vermeiden. Die Schatten dürfen nicht scharf sein und
sollen den Arbeiter im Sehvorgang nicht stören. Von
einer gewissen Schattenbildung wird man nicht absehen
können, da eine „Belichtungsplastik" zum sicheren Sehen
notwendig ist. Die Bildung von grellen Glanzlichtern
auf den Metallflächen der Maschinen und Werkzeuge
ist zu verhindern. Bei Maschinen und Werkzeugen ist
die Bildung solcher Glanzlichter infolge der Form !der
spiegelnden Teile aber kaum zu vermeiden. Da dieser
Lichtglanz der spiegelnden Reflexe proportional der'Stärke
der Lichtquelle ist, so folgt daraus, die Strahlungshelle
der Lichtquellen tunlichst niedrig zu halten. Die Strah-
lung des Lichtes sollte durch Opalgläser oder Kunstmar-
morschalen erfolgen, damit lassen sich störende scharfe
Schatten und scharfe Lichtstreifen vermeiden. Besonders
wichtig für eine brauchbare Beleuchtung der Holzbearbei-
tungsmaschinen, ist eine ausreichende Helligkeit der Be-
leuchtung. Dies liegt auch schon im Interesse der Un-
fallverhütung.

Die Stärke des Lichtes oder die Beleuchtungsgröße
an den einzelnen Arbeitsplätzen wird bedingt durch die

Größe der Maschinen, durch deren Arbeitsgeschwindigkeit,
die Größe der zu verarbeitenden Hölzer, durch die Ge-
nauigkeit und Sauberkeit cher" Arbeiten zundZauchZ durch
die Art des Holzes, dessen Farbe und? anderes mehr.

Für hellfarbige Hölzer, an deren Bearbeitungsgenauigkeit
nur geringe Anforderungen gestellt werden, genügt eine

Beleuchtungsstärke von 60—75 Lux. Bei Qualitätsarbei-
ten werden 100 L. und mehr erforderlich sein. Dort,
wo in kleinen Räumen eine größere Anzahl von Ma-
schinen aufgestellt sind, wird nur die Allgemeinbeleuchtung
durch halbindirekte Beleuchtungskörper den Vorzug ver-
dienen, doch müssen dabei die örtlichen Verhältnisse die

zweckmäßige Anbringung der Beleuchtungskörper ermög-
lichen. Die störungsfreie Lichtstrahlung darf nicht durch
Transmissionen, Riemen und Schutzkleidungen oder Ma-
schinenständer, wie bei Sägegattern, beeinträchtigt werden,
es müssen dann die Beleuchtungskörper unterhalb dieser
Teile angebracht sein. Die niedrige Aufhängehöhe kann
durch eine entsprechende Herabminderung der Lichtstärke
der einzelnen Glühlampen bei gleichzeitiger" Erhöhung
der Lampenzahl und mit einer Berücksichtigung der besten

Lichtverteilung der Beleuchtungskörper ausgeglichen"wer-
den.

Dort, wo die Einzelplatzbeleuchtung vorgezogen wird,
sind hierbei solche Reflektoren zu verwenden,H die die

Glühlampen genügend umfassen und der direkten Sicht
des Auges entziehen und damit blendungsfrei sind und die

zugleich in lichttechnischwirtschaftlicher Hinsicht den besten

Wirkungsgrad besitzen.

verbs»«»«».
Schweizerischer Maler- und Gipsermeistertag in

Bade«. Sonntag den 4. März, vormittags 10 Uhr 30,
findet im „Roten Turm" in Baden die Jahresversamm-
lung des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterver-
bandes statt. Herr Nationalrat Joß aus Bern wird
sprechen über „Was uns heute not tut". Herr Hohn-
sträter, Basel, Präsident der Einkaufsgenossenschaft für
das Schweizerische Maler- und Gipsergewerbe, wird über
diese Einkaufsgenossenschaft referieren. Die Einkaussge-
nossenschaft und die Gipsunion A.-G. bringen ihre Pro-
dukte und Neuheiten zur Ausstellung.
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©pe*glermeifter= unb 3*ftaflateuroerIöaKD. Sie in
Aarau unter bem SSorfitj non 91 ©trahie (3üticp)
tagenbe auperorbentlicpe ©eneraloerfammlung beS ©eproei»
gerift^en ©penglermetfter» unb 3nftaEateur=SerbanbeS
befeplop auf ben com gwüurtfotfianb oorgetegten ©e»

famtarbeitSoertrag einzutreten. ©ie pat bem Vertrage
grunbfäplicp jugeftimmt unter bem Sorbepalt, bap ber
©eproeizerifepe SRetaE» unb llprenarbeiteroerbanb, beffen
Ratipfation nod) auSfiept, bie ooEe 9Ritroirtung an ber
Surcpfüpruttg beS SertragS zufiepert.

Sie ©eroerfietreibenbe* beS Amtes Aarbcrg (Sern)
oerfammetten fiep in Aarberg. @S mürbe u. a. be=

fcploffen, im £>erbft 1923 eine ©eroerbeauSftel»
lung abzupalten, ju melier auep ©eroerbetreibenbe auS
anbern feelänbifdpen Amtsbeztrfen Antritt paben foEen.
AIS AuSPeEungSort rourbe £pp beftimmt.

©eroerbeoerbanb be§ ScztrtS Saöen. gn feiner
oon 100 SRitgliebern befugten ©eneraloerfammlung be=

feplop ber ©eroerbeoerbanb beS SezirfS Saben naep An»
Körung ber Referate non Rebattor Sr. SBüeft unb
Arcpiteît ©toeri einftimmig, fid) um bie Uebernapme
berA arg auifcpentantonaIen@ero erbeauSfiel»
lung 1925 befinitio ju beroerben. @S foEen energifepe
©fritte unternommen merben, um Saben bie Ausfiel»
lung, um bie fid) befanntlid) aud) Srugg beroirbt, zu
filtern. — Qn ben anfeptiepenben gefepäftlicpen Ser»
panbtungen mürben (japreSbericpt, Recpnung unb Subget
einmütig genehmigt unb ber Sorftanb mit ©eometer
©cpärer»SteIter an ber ©pipe in globo mit Aftla»
motion beftätigt. Sen auSfcpeibenben £>errn Sifcpof»
berger erfept ©roprat ©tup, ©nnetbaben. Qn Sßöürbi»

gung feiner unermüblicpen Sätigfett rourbe SRalermeifter
9Reier»£auri einftimmig zum ©prenmitglieb er»
nannt.

Verkehrswesen.
Abbau ber ©infupröefcpränfuwgen. SaS eibgen.

SolfSroirtfcpaftSbepartement oerfügte folgenbe a 11 g e

meine ©infuprberoilligungen: 9Rit SBirfung oom
26. Februar an, über aEe ©renzen für: 1. Sau» unb
Ruppolz, rop, Rabelpolz; 2. furniere aüer 3ïrt; 3. gafer»
ftoffe zur Sapierfabritation auf epemifepem SBege per»
gefteEt (£>oizfcpliff, ^olzmepl) nap ober troden, £umpen»
palbfioff; 4. gaferftoffe zur ^apterfabrifation, auf epemi»

fepem SBege pergefieEt (3eEulofe), nap ober troden, mit
AuSnapme oon ©ulfat=3eEulofe; 5. einfarbiges Srud»,
©epreib», ?ßoft= unb 3«tcpuungSpapier im ©eroiept oon
45 bis unb mit 55 g per m'p polzpaltig (ßeitungSbrud»
papier); 6. linierte Rapiere, Partons, Suppen; 7. £>anb=

fepupe; 8. ©trümpfe auS ©eibe; 9. Sraptftiften; 10. «fpolz»

bearbeitungSmafcpinen im ©eroiepte oon 10,000 kg unb
barüber per ©tüd; 11. Runbeifen bis unb mit 30 mm
Side; 12. SBalzbrapt in fingen: über 5 mm unb unter
13 mm Side; 13. gtaep» unb Duabrateifen bis unb
mit 30 mm gröpte Sreite; 14. gaffoneifen bis unb mit
30 mm gröpte Sreite; 15. ©ifenblecp oon 1 bis meniger
als 3 mm Side, in ben Rormalformaten 1 auf 2 unb
1,25 auf 2,5 m.

AuSfuprjMe iittD eiHfitJjröeftpröHlMtgen. Ser
SunbeSrat pat in Abätibetung beS feproeizerifepen AuS»

fuprzoEtarifS bie AuSfuprzöEe für atteS ©ifen: ©ifen»
feprot unb anbere AbfäEe aEer Art ber ©ifenbearbeitung
mit AuSnapme oon ©upfpänen niept oerzinnt unb niept
oerzinft auf 1 gr. 20 unb für Reutupfer» unb Reu»

meffingabfaEe, niept oerzinnt, ißatronenpülfen unb geuer»
büdpStupfer auf 8 gr. feftgefept. Siefer Sefcplup tritt
auf 1. SRärz tu Straft.

Utrs<hie<kws.
•p Kialermeifter (Rubolf ©(plumpf'öüßßi i* Kiepen

bei Safel ftarb am 26. gebruar im Sdter oon 67 Qapren.

t ©(pmieömeifter ^ofef 9Jlütter=3efler in Sßartp
(Spurgau) ftarb am 26. Februar im 2IUer oon 73 (japren.

9iuS i)em 23ermaltttngSrot Der ©cpmeizerifdpen Un»
faüoerfidjerung in Snjern finb ausgetreten bie Herren
Sr. SRariare, 9trzt in ©enf unb Kationaïrat ©toE in
$üricp. Ser SunbeSrat pat als ipre Kacpfolger be=

Zeicpnet Sr. Surini, ^ßräfibent ber SrztegefeEfcpaft beS

StantonS 2BaEiS in ©iberS unb StantonSrat grip Sögel,
Sräfibent beS ßaufmännifdpen SeretnS ©t. ©aEen.

SCÔirtf(pûftli(pe SerufSberatung. (SRitget.) Um bie

SerufSroapI ber fdpulentlaffenen Qugenb in eine Kiep»
tung zu bringen, bie ben peutigen roirtfepafttiepen Ser»
pältniffen beffer entfpridpt, pat baS Qugenbamt beS San»
tonS ßäriep eine Keipe ipm piefür geeignet etfcpeinenbe
SRapnapmen getroffen.

Qn erfter Sinie mürben auf ©runblage oon @r=

pebungett bei Arbeitgeber» unb Arbeitnepmeroerbänben
Zu Çanben ber SerufSberater Kicptlinien für bie
SerufSmapl aufgefteEt, in benen oor aEem biejenigen
Serufe ©rmäpnung fanben, bie einen 3ubrang einpei»
mifeper Arbeitsträfte noep roopl ertragen tonnen, fei eS,

bap fie biSper oerfannt ober befonberS überfrembet
roaren. ©S betrifft bteS namentlicp Serufe ber SRetaE»

bran<pe (©pengier, SSBidler, Supferfdpmieb, Seffelfdpmieb,
©ieper, SBertzeugmacper, SraptgePedptmadper), fobann Se»

rufe beS SefleibungSgemerbeS (9Rap»Uniformen=3ufdpnet=
ber, Sonfeftionär, Sieiberfärber, oereinzelt Sürfdpner ufm.),
roeiterSauberufe(9Raurer,Dfenfeper,@dpriftenmaler,Sadp=
beder), enblicp eine 9îeipe oereinzelter Serufe mie SRepger,
Süfer, ©laSfipleifer, Sinteret ufm. 3ut Sefpredpung ber
Serpältntffe in biefen Serufen mürbe ein îantonaler
AuSbilbungSfurS für SerufSberater abgepalten unb
bie Seranftaltung totaler SortragS» unb namentlicp
©Iternabenbe in ben einzelnen Sezirfen angeregt.
3m roeitern oerfapt baS Qugßnbamt über aEe biefe oer»
naepläffigten Serufe fpezieEe SerufSbilber, roelcpe
ben SerufSberatern abgegeben merben. Sen leptern foE
in ber näcpften 3^t z«bem ©elegenpeit geboten merben,
fiep burcp SetriebSbeficptigungen fetber ein tlareS
Silb oon ben Serpältniffen in biefen Serufen zu oer»
fepaffen. 3«r Abgabe an bie Qugenb ftnb populär ge=

fdpriebene SerufSmonograppien in Sorbereitung,
bie in anfepaulieper 9Beife bie Sätigteit in ben biSper
oertannten Serufen umfepreiben foEen. ©nblidp foE ber
$ilm in ben Sienft biefer roirtfepafttiepen SerufSbe»
ratung gefteEt merben.

Son ber Surcpfüptung aEer biefer SRapnapmen roirb
man erpoffen bürfen, bap bie SerufSmapl ber fepulent»
laffenen 3ugenb etroaS mepr als bis anpin ben oerän»
berten roirtfdjaftlicpen Serpältniffen 9recpnung trägt.

Sie Aenberuttg Der Serorbttung betr. Scrgebuiiß
oo* Arbeite« unb Sieferu*ßen für bie ©tabt 3öri(p
mirb oom ©tabtrat bem ©ropen ©tabtrat beantragt.
Sie ©elbentroertung zwinge zur Anpaffung, menn nid)t
bie Seroeglidpfeit ber SerroaltungSorgane gepemmt unb
für tleine Aufroenbungen ein zu groper Apparat in Se»

roegung gefept merben foE. ffür befdpränfte SBettbe»
merbe innerpalb ber Sompetenz beS AbteitungSoorftanbeS
bezm. ber ©ettion foE bie SergebungSfumme oon 5000
auf 10,000 gr. unb für bie SBerte oon 8000 auf 20,000
grauten erpöpt merben. Sei SautionSpflicpt foE bte

SergebungSfumme oon 2000 auf 5000 gr. erpöpt merben.
Sei Arbeiten ober Sieferungen oon über 5000 gr. pat
ber Übernepmer für bie ©rfüEung feiner oertragtiepen
Serpflidptungen Keat» ober tperfonalficperpeit zu teiften,
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Speuglermeister- und Jnstallateurverbaud. Die in
Aarau unter dem Vorsitz von R. Sträßle (Zürich)
tagende außerordentliche Generalversammlung des Schwei-
Mischen Spenglermetster- und Installateur-Verbandes
beschloß auf den vom Zentralvorstand vorgelegten Ge-
samtarbeitsvertrag einzutreten. Sie hat dem Vertrage
grundsätzlich zugestimmt unter dem Vorbehalt, daß der
Schweizerische Metall- und Uhrenarbeiterverband, dessen

Ratifikation noch aussteht, die volle Mitwirkung an der
Durchführung des Vertrags zusichert.

Die Gewerbetreibenden des Amtes Aarberg (Bern)
versammelten sich in Aarberg. Es wurde u. a. be-

schlössen, im Herbst 1923 eine Gewerbeausstel-
lung abzuhalten, zu welcher auch Gewerbetreibende aus
andern seeländischen Amtsbezirken Zutritt haben sollen.
Als Ausstellungsort wurde Lyß bestimmt.

Gewerbeverband des Bezirks Baden. In seiner
von 190 Mitgliedern besuchten Generalversammlung be-

schloß der Gewerbeverband des Bezirks Baden nach An-
hörung der Referate von Redaktor Dr. Wüest und
Architekt Stoeri einstimmig, sich um die Uebernahme
der A arg auischen kantonalen Gewerbeausstel-
lung 1925 definitiv zu bewerben. Es sollen energische
Schritte unternommen werden, um Baden die Ausfiel-
lung, um die sich bekanntlich auch Brugg bewirbt, zu
sichern. — In den anschließenden geschäftlichen Ver-
Handlungen wurden Jahresbericht, Rechnung und Budget
einmütig genehmigt und der Vorstand mit Geometer

Schärer-Keller an der Spitze in Zlobo mit Akkla-
mation bestätigt. Den ausscheidenden Herrn Bischof-
berger ersetzt Großrat Stutz. Ennetbaden. In Würdi-
gung seiner unermüdlichen Tätigkeit wurde Malermeister
Meier-Hauri einstimmig zum Ehrenmitglied er-
nannt.

btlittlmmtt».
Abbau der Einfuhrbeschränkungen. Das eidgen.

Volkswirtschaftsdepartement verfügte folgende allge-
meine Einfuhrbewilligungen: Mit Wirkung vom
26. Februar an, über alle Grenzen für: 1. Bau- und
Nutzholz, roh, Nadelholz; 2. Furniere aller Art; 3. Faser-
stoffe zur Papierfabrikation auf chemischem Wege her-
gestellt (Holzschliff, Holzmehl) naß oder trocken, Lumpen-
Halbstoff; 4. Faserstoffe zur Papierfabrikation, auf chemi-
schein Wege hergestellt (Zellulose), naß oder trocken, mit
Ausnahme von Sulfat-Zellulose; 5. einfarbiges Druck-,
Schreib-, Post- und Zeichnungspapier im Gewicht von
45 bis und mit 55 x per m^, holzhaltig (Zeitungsdruck-
papier); 6. linierte Papiere, Kartons, Pappen; 7. Hand-
schuhe; 8. Strümpfe aus Seide; 9. Drahtstiften; 10. Holz-
bearbeitungsmaschinen im Gewichte von 10,000 und
darüber per Stück; 11. Rundeisen bis und mit 30 mm
Dicke; 12. Walzdraht in Ringen: über 5 mm und unter
13 mm Dicke; 13. Flach- und Quadrateisen bis und
mit 30 mm größte Breite; 14. Fassoneisen bis und mit
30 mm größte Breite; 15. Eisenblech von 1 bis weniger
als 3 mm Dicke, in den Normalformaten 1 auf 2 und
1,25 auf 2,5 m.

Ausfuhrzölle und Einfuhrbeschränkungen. Der
Bundesrat hat in Abänderung des schweizerischen Aus-
suhrzolltarifs die Ausfuhrzölle für altes Eisen: Eisen-
schrot und andere Abfälle aller Art der Eisenbearbeitung
mit Ausnahme von Gußspänen nicht verzinnt und nicht
verzinkt auf 1 Fr. 20 und für Neukupfer- und Neu-
meffingabfälle, nicht verzinnt, Patronenhülsen und Feuer-
büchskupfer auf 8 Fr. festgesetzt. Dieser Beschluß tritt
auf 1. März in Kraft.

P Malermeister Rudolf Schlumpf-Jäggi i» Riehen
bei Basel starb am 26. Februar im Alter von 67 Jahren.

-f- Schmiedmeister Josef Müller-Zeller in Warth
(Thurgau) starb am 26. Februar im Alter von 73 Jahren.

Aus dem Verwaltungsrat der Schweizerischen Un-
fallversicherung in Luzern sind ausgetreten die Herren
Dr. Mariare, Arzt in Genf und Nationalrat Stoll in
Zürich. Der Bundesrat hat als ihre Nachfolger be-

zeichnet Dr. Turini, Präsident der Ärztegesellschaft des
Kantons Wallis in Siders und Kantonsrat Fritz Vogel,
Präsident des Kaufmännischen Vereins St. Gallen.

Wirtschaftliche Berufsberatung. (Mitget.) Um die

Berufswahl der schulentlassenen Jugend in eine Rich-
tung zu bringen, die den heutigen wirtschaftlichen Ver-
Hältnissen besser entspricht, hat das Jugendamt des Kan-
tons Zürich eine Reihe ihm hiefür geeignet erscheinende
Maßnahmen getroffen.

In erster Linie wurden aus Grundlage von Er-
Hebungen bei Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden
zu Handen der Berufsberater Richtlinien für die
Berufswahl aufgestellt, in denen vor allem diejenigen
Berufe Erwähnung fanden, die einen Zudrang einhei-
mischer Arbeitskräfte noch wohl ertragen können, sei es,
daß sie bisher verkannt oder besonders überfremdet
waren. Es betrifft dies namentlich Berufe der Metall-
branche (Spengler, Wickler, Kupferschmied, Kesselschmied,
Gießer, Werkzeugmacher, Drahtgeflechtmacher), sodann Be-
ruse des Bekleidungsgewerbes (Maß-Unisormen-Zuschnei-
der, Konfektionär, Kleiderfärber, vereinzelt Kürschner usw.),
weiterBauberufe(Maurer,Ofensetzer,Schriftenmaler,Dach-
decker), endlich eine Reihe vereinzelter Berufe wie Metzger,
Küfer, Glasschleifer, Linierer usw. Zur Besprechung der
Verhältnisse in diesen Berufen wurde ein kantonaler
Ausbildungskurs für Berufsberater abgehalten und
die Veranstaltung lokaler Vortrags- und namentlich
Elternabende in den einzelnen Bezirken angeregt.
Im weitern versaßt das Jugendamt über alle diese ver-
nachlässigten Berufe spezielle Berufsbilder, welche
den Berufsberatern abgegeben werden. Den letztern soll
in der nächsten Zeit zudem Gelegenheit geboten werden,
sich durch Betriebsbesichtigungen selber ein klares
Bild von den Verhältnissen in diesen Berufen zu ver-
schaffen. Zur Abgabe an die Jugend sind populär ge-
schriebene Berufsmonographien in Vorbereitung,
die in anschaulicher Weise die Tätigkeit in den bisher
verkannten Berufen umschreiben sollen. Endlich soll der
Film in den Dienst dieser wirtschaftlichen Berufsbe-
ratung gestellt werden.

Von der Durchführung aller dieser Maßnahmen wird
man erhoffen dürfen, daß die Berufswahl der schulent-
lassenen Jugend etwas mehr als bis anhin den verän-
derten wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung trägt.

Die Aenderung der Verordnung Vetr. Vergebung
von Arbeiten und Lieferungen für die Stadt Zürich
wird vom Stadtrat dem Großen Stadtrat beantragt.
Die Geldentwertung zwinge zur Anpassung, wenn nicht
die Beweglichkeit der Verwaltungsorgane gehemmt und
für kleine Aufwendungen ein zu großer Apparat in Be-
wegung gesetzt werden soll. Für beschränkte Wettbe-
werbe innerhalb der Kompetenz des Abteilungsvorstandes
bezw. der Sektion soll die Vergebungssumme von 5000
auf 10,000 Fr. und für die Werke von 8000 auf 20,000
Franken erhöht werden. Bei Kautionspflicht soll die

Vergebungssumme von 2000 auf 5000 Fr. erhöht werden.
Bei Arbeiten oder Lieferungen von über 5000 Fr. hat
der Übernehmer für die Erfüllung seiner vertraglichen
Verpflichtungen Real- oder Personalsicherheit zu leisten.
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